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Sprechzeiten  
Sekretariat: Frau Wolter  
Montag - Freitag:  7.20 - 12.30 Uhr 
 
Schulleitung: Herr Rohde 
Konrektorin:  Frau Nolte 
Montag - Freitag: nach Absprache  

Die Schule führt anhand der zusammenge-
tragenen Daten des Klassenlehrers über 
die entschuldigten und unentschuldigten  
Fehlzeiten eine Übersichtsliste. Mit der 
konsequenten Umsetzung dieser Grundsät-
ze sollen die Schulversäumnisse nicht zu-
nehmen, sondern eher noch verringert wer-
den. (Evaluation durch Listenvergleich am 
Schuljahresende) 
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B. Geschieht dies nicht, muss die Schule am 
4. Tag ein ärztliches Attest fordern (§ 71 
NSchG). In besonderen Fällen kann der 
Schulleiter auch bei kurzfristigem Fehlen die 
Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung ver-
langen. 
 
 
C. Für ein unentschuldigtes Fernbleiben vom 
Unterricht mag es verschiedene Ursachen 
geben. Grundsätzlich steht der Klassenlehrer 
zur Beratung zur Verfügung.  Er ist angehal-
ten Fehlzeiten zu erfassen. Sollte sich keine 
Verhaltensänderung zeigen, unterrichtet der 
Klassenlehrer nach 10 unentschuldigten 
Fehltagen den Schulleiter. Dieser führt mit 
den Eltern ein Gespräch über die möglichen 
Folgen und Konsequenzen im Falle der 
Schulversäumnis. Gleichzeitig wird nun für 
jedes Fehlen ein Attest verlangt.  
 
 
D. Die Klassenlehrer der Grundschule Hahle 
bieten Beratung an. Mit ihrer Hilfe können 
Leistungen der Erziehungsberatung angeregt 
oder Unterstützungsmöglichkeiten des Ju-
gendamtes angefragt werden. 
 
 

 
E. Sollte die Schulpflicht trotzdessen über 
einen längeren Zeitraum nicht erfüllt wer-
den, geht den Erziehungsberechtigten eine 
schriftliche Verwarnung

1
 zu. Jederzeit ist 

den Erziehungsberechtigten die Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Liegt eine 
vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung der 
Schulpflicht vor, bringt die Schulleitung den 
Verstoß beim Schulamt zur Anzeige. 
 
Schulrechtliche Regelung: 
 
Nach § 58 NSchG sind Schüler verpflichtet, 
regelmäßig am Unterricht teilzunehmen. § 
71 Abs. 1 NSchG verpflichtet die erzie-
hungsberechtigten, dafür sorge zu tragen, 
dass ihre Kinder am Unterricht und an sons-
tigen schulischen Veranstaltungen der 
Schule regelmäßig teilnehmen. Nach § 176 
NSchG handeln die Erziehungsberechtigten 
dann ordnungswidrig, wenn sie diesen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen. Der Schul-
leiter prüft, ob dies geboten ist und erstattet 
beim Schulamt des Landkreises Anzeige. 
Dies kann auch mit einer Geldbuße geahn-
det werden. Nach § 177 NSchG können die 
Kinder sogar der Schule zwangsweise zu-
geführt werden. Die Zusammenarbeit mit 
den kommunalen Stellen ist aufzunehmen. 

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung und 
jede Schule hat die Pflicht dem Bildungs-
auftrag nachzukommen. 
Zunehmend wachsen Kinder in einem 
Klima von Desorientierung und ständi-
gem Wandel auf. 
Auch an unserer Schule nehmen einige 
wenige Familien ihren Erziehungsauftrag 
zunehmend weniger wahr. 
Wir möchten allen Kindern und deren El-
tern an der Grundschule Hahle ein stabi-
les System des Vertrauens, der Verläss-
lichkeit und der Wissensvermittlung bie-
ten und bemühen uns, Hilfestellung zu 
leisten.   
 
 
Fernbleiben vom Unterricht: 
 
A. . Schriftlich, mündlich oder fernmünd-
lich ist im Sekretariat in der Zeit von 7.30 
Uhr – 8.10 Uhr das Fernbleiben vom Un-
terricht (§ 63, 71, 176 NSchG, Erl. D. MK 
vom 29.08.1995) unter Angabe des 
Grundes mitzuteilen. Spätestens am 3. 
Versäumnistag ist der Grund des Feh-
lens schriftlich darzulegen. 
 
 


